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Handlungsfelder 
und berufsrechtliche 
Grundlagen 

Die rechtlichen Anforderungen an die Mitarbeiter psychiatrischer Ein-

richtungen hängen einerseits von ihren Tätigkeitsfeldern, andererseits

von ihrem Beruf ab. Gerade die berufsrechtlichen Grundlagen für Ärzte,

Psychologen, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten und Krankenpfleger sind

sehr unterschiedlich. Von Bedeutung ist aber auch, ob die Arbeit im statio-

nären oder ambulanten Bereich, im Angestelltenverhältnis oder in freier

Praxis, im Team oder allein stattfindet.

Tätigkeitsfelder und Berufsgruppen

Im stationären Bereich werden die in der Psychiatrie tätigen Berufsgrup-

pen nach wie vor in der Psychiatrie-Personalverordnung festgelegt. Diese

regelt die Maßstäbe und Grundsätze zur Ermittlung des Personalbedarfs

für Ärzte, Krankenpflegepersonal und sonstiges therapeutisches Fachper-

sonal und gilt für psychiatrische Krankenhäuser und psychiatrische Abtei-

lungen (§ 1 Psych-PV). Dazu gehören auch die Tageskliniken. Als sonstiges

therapeutisches Fachpersonal werden Diplompsychologen, Ergotherapeu-

ten, Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten, So-

zialarbeiter und Sozialpädagogen benannt (§ 5 Psych-PV), in der Kinder-

und Jugendpsychiatrie zusätzlich Erzieher, Sprachheiltherapeuten und Lo-

gopäden (§ 9 Psych-PV). Dieser multiprofessionelle Ansatz unter Einbezie-

hung nichtmedizinischen Behandlungspersonals wurde inzwischen auch

vom Bundessozialgericht für den Bereich der stationären  Behandlung psy-

chisch kranker Menschen hervorgehoben (BSG in: R & P 2005, 145 ff.).

In Einrichtungen der ambulanten Versorgung sind im Wesentlichen die-

12
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selben Berufsgruppen tätig, allerdings mit anderen Schwerpunkten. Ein-

zelheiten ergeben sich in der Regel aus den Vereinbarungen mit den Kos-

tenträgern. h

Für ambulante und stationäre Rehabilitationseinrichtungen (RPK) ergibt

sich dies aus der RPK-Empfehlungsvereinbarung vom 29. 9. 2005. Aller-

dings müssen Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation nicht

zwingend unter ständiger ärztlicher Verantwortung stehen, wenn die Art

der Behandlung dies nicht erfordert (§ 15 Abs. 2 SGB VI). Dies betrifft vor

allem Einrichtungen der Suchtkrankenversorgung. Für den Bereich der

Teilhabe am Arbeitsleben werden zusätzlich Fachkräfte in der beruflichen

Rehabilitation und betriebliche Fachanleiter genannt.

Für den ambulanten Bereich bestehen nur teilweise gesetzliche Regelungen.

So legen die meisten PsychKGs fest, dass die Sozialpsychiatrische Diens te

unter der Leitung eines Arztes oder einer Ärztin mit abge schlossener psy-

chiatrischer Weiterbildung stehen (siehe z. B. § 7 Abs. 2 NdsPsychKG).

Weitergehend heißt es in einigen Gesetzen, dass der Sozialpsychiatrische

Dienst mit dem für die Aufgabenstellung angemessenen und bedarfsge-

rechten psychiatrischen und psychosozialen Fachpersonal auszustatten ist

(so z. B. § 6 Abs. 1 MVPsychKG, § 5 Abs. 1 RhPfPsychKG). Entsprechende

Regelungen fehlen in den Bundesländern, die über kein PsychKG verfü-

gen, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg. 

In den gemeinsamen Empfehlungen zu den Anforderungen an die Leis-

tungserbringer für Soziotherapie wird nach derzeitigem Stand festgelegt,

dass hierfür Fachkrankenpflegekräfte für Psychiatrie sowie Sozialpädago-

gen und Sozialarbeiter mit psychiatrischer Berufserfahrung in Betracht

kommen.

Berufsrechtliche Regelungen

Berufsrechtliche Vorschriften regeln in erster Linie die Aus-, Fort- und

Weiterbildung sowie die Berufsausübung einschließlich der Zulassung

Vereinbarungen, Seite 131

13
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zum Beruf. Dies betrifft vor allem die berufsständisch organisierte Ärzte-

schaft. 

0 Ärzte und Psychotherapeutinnen Für die Ausübung des Arztberufs 

benötigen Ärzte nach der Bundesärzteordnung einen Fähigkeitsnachweis,

die Approbation. Dies gilt nach dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG)

auch für Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten.

Wer ohne Approbation die Heilkunde ausüben will, bedarf der Erlaubnis

nach dem Heilpraktikergesetz. Heilkunde im Sinn des Heilpraktikergeset-

zes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Fest-

stellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körper-

schäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste anderer ausgeübt wird.

Keine Ausübung der Heilkunde ist die Beratung in sozialen Konflikten

(siehe § 1 Abs. 3 PsychThG). Die Abgrenzung insbesondere bei psychosozi-

alen Beratungsstellen (Sozialpsychiatrische Dienste, Suchtberatungsstel-

len usw.) ist im Einzelfall vorzunehmen und kann schwierig sein. Die Er-

teilung der Heilpraktikererlaubnis setzt keinen der Approbation vergleich-

baren Fähigkeitsnachweis voraus, obwohl Eignungsprüfungen hinsicht-

lich einiger grundlegender berufsbezogener Fachkenntnisse stattfinden.

Es handelt sich um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die in ers ter Li-

nie dem Ziel dient, Schäden für die Gesundheit der Allgemeinheit zu ver-

meiden. Nach der Rechtsprechung bedürfen auch psychotherapeutisch tä-

tige Psychologen der Heilpraktikererlaubnis, soweit sie nicht als Psycholo-

gische Psychotherapeuten approbiert sind. Allerdings unterliegen sie auf-

grund ihrer akademischen Ausbildung nur einer eingeschränkten Über-

prüfung, soweit sie nur eine Erlaubnis als Psychotherapeuten anstreben.

Psychologen ohne Approbation und andere therapeutisch tätige Personen

dürfen seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes nicht mehr die

Bezeichnung »Psychotherapeut« bzw. »Psychotherapeutin« führen.

0 KrankenpflegekräfteFür die Krankenpflegeberufe ergeben sich die 

Voraussetzungen für die Führung der Berufsbezeichnung und die Ertei-

14
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lung der Erlaubnis sowie die notwendigen Inhalte der Ausbildung aus

dem Krankenpflegegesetz vom 16. 7. 2003. Für Krankenpflegekräfte be-

steht zusätzlich die Möglichkeit zur Weiterbildung im Fach Psychiatrie. 

0 Ergotherapeutinnen und Physiotherapeuten Auch Ergotherapeuten 

erhalten ihre Berufsbezeichnung nach Absolvierung einer gesetzlich gere-

gelten dreijährigen Ausbildung. Dies gilt entsprechend für Krankengym-

nasten und Physiotherapeuten. Bei all diesen Berufen handelt es sich um

Heilberufe, bei denen die heilkundlichen Tätigkeiten gegenüber den soge-

nannten sozialpflegerischen Anteilen (Betreuung und Beratung in per-

sönlichen und sozialen Angelegenheiten, Hilfe zur Erhaltung und Aktivie-

rung der eigenständigen Lebensführung einschließlich der Förderung so-

zialer Kontakte) überwiegen.

0 Sozialpädgogen und Sozialarbeiterinnen Vergleichbare berufsrecht-

liche Regelungen fehlen für die in der Psychiatrie tätigen Sozialpädagogen

bzw. Sozialarbeiterinnen. Zwar absolvieren sie ein Hochschulstudium.

Nach traditionellem Verständnis beschäftigen sich Sozialpädagogen aber

eher mit der Bewältigung von Alltagsproblemen und damit sozialpflegeri-

schen Tätigkeiten im oben genannten Sinn. Im Rahmen der stationären

psychiatrischen Behandlung und der medizinischen Rehabilitation, als

Anbieter von Soziotherapie sowie in multiprofessionellen Teams sind So-

zialpädagogen zunehmend in die therapeutische Arbeit integriert, ohne

über entsprechende spezifische Kenntnisse für eine Tätigkeit in der Psy-

chiatrie zu verfügen (siehe Crefeld in: R & P 2007, 111). Allerdings werden

Zusatzausbildungen und Masterstudiengänge unter der Bezeichnung

»Sozialarbeit in der Psychiatrie« oder ähnlich angeboten. Diese Ausbil-

dungen und Studiengänge grenzen sich aber ausdrücklich gegenüber psy -

chotherapeutischen und psychiatrischen Tätigkeitsfeldern ab, so dass auch

insoweit nicht davon ausgegangen werden kann, dass heilkundliche Kom-

petenzen erworben werden.

Die gesetzliche Regelung fachlicher Standards für eine bestimmte Berufs-

tätigkeit ist deswegen von Bedeutung, weil sich die Qualität der Arbeit an

15
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diesen Standards orientiert und damit auch Grundlage für die Beurteilung

einer den Sorgfaltspflichten des jeweiligen Berufsbilds entsprechenden

oder fehlerhaften Berufsausübung ist. h

So formuliert die Musterberufsordnung für die deutschen Ärztinnen und

Ärzte (MBO-Ä) die allgemeinen ärztlichen Berufspflichten. Diese dienen

in erster Linie der Gewährleistung des Patientenschutzes und gelten so-

wohl für in freier Praxis als auch in einem Beschäftigungsverhältnis tätige

Ärztinnen und Ärzte. Sie beinhalten insbesondere

- die Pflicht zur Fortbildung und Qualitätssicherung,

- die Pflichten gegenüber Patientinnen und Patienten (z. B. Aufklärungs-

pflicht, Schweigepflicht, Dokumentationspflicht),

- Regeln für das berufliche Verhalten (erlaubte Information und berufs-

widrige Werbung, kollegiale Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit

der Industrie),

- Grundsätze für den Umgang mit Patientinnen und Patienten sowie

Behandlungsgrundsätze.

Die nicht berufsständisch organisierten Berufsgruppen versuchen ver-

gleichbare Standards durch die Einführung von Leitlinien und Berufsre-

gistern sicherzustellen (z. B. der Bundesverband der Berufsbetreuerinnen

und -betreuer: BdB). Die Mitgliedschaft in diesen Berufsverbänden ist

aber anders als bei der Ärzteschaft nicht Pflicht. Dies hat zur Folge, dass es

sich bei den entsprechenden Leitlinien auch nicht um für alle Ange -

hörigen der jeweiligen Berufsgruppen verbindliche Standards handelt.

Berufliche Pflichten ergeben sich bei diesen Berufsgruppen aber auch aus

allgemeinen rechtlichen Vorschriften (GG, BGB, StGB) sowie im Fall der

abhängigen Beschäftigung aus dem Arbeitsvertrag. Besondere Verpflich-

tungen können sich bei der Beschäftigung durch kirchliche oder weltan-

schaulich gebundene Arbeitgeber ergeben.

Grundlagen der Haftung, Seite 57
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